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Verordnung über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung
(AHVV)

Änderung vom ….

Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:

I
Die Verordnung vom 31. Oktober 19471 über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung wird wie folgt geändert:

Ersatz von Ausdrücken
Im ganzen Erlass werden «Bundesamt» und «Bundesamt für Sozialversicherungen» 
ersetzt durch «BSV». 

Art. 1a Abs. 2
2 Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) erstellt in Zusammenarbeit mit der 
DEZA eine Liste der betroffenen Organisationen.

Art. 51ter Abs. 1 Einleitungssatz
1 Das BSV unterrichtet die Eidgenössische Kommission für die Alters‑, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung über die Entwicklung des Landesindexes der Konsu-
mentenpreise des Bundesamtes für Statistik sowie des Lohnindexes des Staatssekre-
tariats für Wirtschaft (SECO). Die Kommission stellt dem Bundesrat Antrag, den 
Rentenindex auf den nächsten 1. Januar neu festzusetzen, wenn: 

Art. 70 Rentenmeldungen und Register der laufenden Geldleistungen
Die Ausgleichskassen teilen der Zentralen Ausgleichsstelle die für die Führung des 
Registers der laufenden Geldleistungen nötigen Angaben in geeigneter Weise mit. 
Ausserdem wird über alle Renten und Hilflosenentschädigungen, welche die Aus-
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gleichskasse oder ein mit ihr abrechnender Arbeitgeber auszahlt, ein Register geführt, 
in dem jede Änderung nachzutragen ist. 

Art. 71 Abs. 3
3 Direktzahlungen nach Artikel 44 Absatz 1 AHVG erfolgen in Form von Auszah-
lungsscheinen mit Referenznummern.

Vierter Abschnitt Bst. B Ziff. II (Art. 88–91) 
Aufgehoben

Art. 99 Abs. 5
5 Die Mitwirkung weiterer Arbeitnehmerverbände an der Verwaltung einer Aus-
gleichskasse oder die Entlassung von Arbeitnehmerverbänden aus der Verwaltung ei-
ner Ausgleichskasse ist nur auf Ende der drei- bzw. fünfjährigen Periode gemäss Ab-
satz 1 zulässig.

Art. 101 Abs. 2
Aufgehoben

Art. 102 Abs. 2 und 3 
2 Ein Kassenvorstandsmitglied kann nur vom Verband, der es gewählt hat, abberufen 
werden. Vorbehalten bleibt Artikel 72b Buchstaben f und g AHVG.
3 Der Kassenleiter darf nicht Mitglied des Kassenvorstandes sein.

Art. 105 Abs. 1, 3 und 4
1 Das Recht auf Vertretung im Kassenvorstand steht nur Arbeitnehmerverbänden in 
der Rechtsform eines Vereins nach den Artikeln 60 ff. des Zivilgesetzbuches2 oder 
einer Genossenschaft nach den Artikeln 828 ff. OR3 zu, denen insgesamt mindestens 
10 Prozent der von der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer angehören.
3 Die Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist durch die betreffenden Arbeit-
nehmerverbände dem BSV nachzuweisen. Die beteiligten Arbeitgeberverbände sind 
verpflichtet, den Arbeitnehmerverbänden oder dem BSV die hierfür notwendigen Un-
terlagen zur Verfügung zu stellen.
4 Aufgehoben

Art. 106 Abs. 1
Aufgehoben
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Einfügen vor dem Gliederungstitel von Bst. C 
Art. 107a Liquidationsreserven 
1 Bei der Berechnung der Höhe der Reserven, die es erlauben, die Folgekosten einer 
Auflösung zu decken (Liquidationsreserven), wird die Anzahl der durch die Aus-
gleichskasse bewirtschafteten Rentenfälle und individuellen Konten berücksichtigt. 
2 Das BSV bestimmt die genaue Berechnungsweise.

Art. 108a Gliederung der Sozialversicherungsanstalt
Sind die Ausgleichkasse und die IV-Stelle einer kantonalen Sozialversicherungsan-
stalt nach Artikel 61 Absatz 1bis AHVG angeschlossen, so müssen sie als eigene Ab-
teilungen organisiert sein. 

Einfügen vor dem Gliederungstitel von Bst. D
Art. 109a Verwaltungskommission
In der Verwaltungskommission der kantonalen Sozialversicherungsanstalt dürfen die 
Vertreter der Kantonsregierung oder der kantonalen Verwaltung nicht die Mehrheit 
stellen.

Art. 116 Abs. 1 und 2
1 Errichten Kantone Zweigstellen kantonaler Ausgleichskassen, so regeln sie deren 
Aufgaben im kantonalen Erlass nach Artikel 61 Absatz 1 AHVG. 
2 Errichten Verbandsausgleichskassen Zweigstellen, so regeln sie deren Aufgaben im 
Kassenreglement. 

Art. 126
Aufgehoben

Art. 130 Abs. 2 
2 Übertragen die Kantone Aufgaben an die Ausgleichskassen, so regeln sie im ent-
sprechenden kantonalen Erlass ausdrücklich die Revision und die Berichterstattung. 

Art. 132 Abs. 2 
2 Die Kassenrevisionen nach Artikel 68a AHVG haben sich auch auf die übertragenen 
Aufgaben zu erstrecken, soweit dies für die Revision der Ausgleichskasse bezüglich 
der Durchführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung notwendig ist. Soweit 
solche Aufgaben teilweise einem Arbeitgeber zur Durchführung übertragen werden, 
hat sich die Arbeitgeberkontrolle nach Artikel 68b AHVG auch darauf zu erstrecken.
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Art. 132bis Abs. 1
1 Die Genehmigung für die Ausführung bestimmter Aufgaben der Ausgleichskassen 
durch Dritte gemäss Artikel 63b Absatz 1 AHVG wird durch das BSV erteilt.

Art. 132quater–132octies einfügen vor dem Gliederungstitel von Bst. H
Art. 132quater Risikomanagementsystem
1 Die Kassenleitung dokumentiert die Risiken und deren Bewertung sowie die Be-
schlüsse, wie mit ihnen umzugehen ist, systematisch in einer Liste.
2 Der Kassenvorstand oder die Verwaltungskommission genehmigt die Risikoliste 
jährlich und ordnet bei Bedarf Massnahmen an. 

Art. 132quinquies Qualitätsmanagementsystem
1 Die Kassenleitung legt Art, Umfang, Tiefe und Zielsetzung des Qualitätsmanage-
ments schriftlich fest. 
2 Der Kassenvorstand oder die Verwaltungskommission genehmigt den Umsetzungs-
stand jährlich und ordnet bei Bedarf Massnahmen an.

Art. 132sexies Internes Kontrollsystem 
1 Die Kassenleitung legt Umfang, Tiefe und Ausrichtung des internen Kontrollsys-
tems schriftlich fest. Es muss alle Aufgabengebiete umfassen.
2 Die Durchführung der Kontrollen muss dokumentiert werden.
3 Der Kassenvorstand oder die Verwaltungskommission genehmigt das interne Kon-
trollsystem jährlich und ordnet bei Bedarf Massnahmen an.

Art. 132septies Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit
1 Das zuständige Wahlorgan erlässt die Vorschriften über die Gewähr für eine ein-
wandfreie Geschäftstätigkeit der Personen nach Artikel 66a AHVG.
2 Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:

a. Strafregistereinträge;
b. bestehende Verlustscheine;
c. Referenzauskünfte von früheren Arbeitgebern. 

3 Das zuständige Wahlorgan prüft die Einhaltung der Vorschriften regelmässig, min-
destens aber alle fünf Jahre. 

Art. 132octies Interessenbindungen
1 Die Interessenbindungen von Personen nach Artikel 66a AHVG sind vom zuständi-
gen Wahlorgan zu erheben, bei der Ausgleichskasse zu dokumentieren und jährlich 
zu überprüfen.
2 Die Interessenbindungen können von der Ausgleichskasse publiziert werden.
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Gliederungstitel vor Art. 141sexies 
Hquater Informationssystem für die Übermittlung von Formularen  

Art. 141sexies 
1 Das Informationssystem nach Artikel 71 Absatz 4bis AHVG ermöglicht versicherten 
Personen, die Formulare zur Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 
29 Absatz 2 ATSG elektronisch auszufüllen. 
2 Die ZAS leitet die Formulare in strukturierter und maschinenlesbarer Form automa-
tisiert an die zuständigen Durchführungsstellen weiter. 
3 Das Informationssystem enthält alle zur Geltendmachung des Leistungsanspruchs 
notwendigen Daten, die von den versicherten Personen selbst erfasst wurden. 

Gliederungstitel vor Art. 141septies

Hquinquies Meldepflicht bei Beeinträchtigungen der Informationssysteme

Art. 141septies 
1 Die Durchführungsstellen melden Beeinträchtigungen und bedeutende Einschrän-
kungen der Funktionsfähigkeit der Systeme, insbesondere aufgrund von Cybervorfäl-
len oder Sicherheitslücken, unverzüglich dem BSV und erstatten ihm Bericht über 
deren Behebung.
2 Meldungen nach Absatz 1 ersetzen die Meldungen von Verletzungen der Datensi-
cherheit an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten nach 
dem Datenschutzgesetz vom 25. September 20204 oder an die kantonalen Daten-
schutzbehörden nach den kantonalen Datenschutzgesetzen nicht.

Art. 142 Abs. 2
2 Sind einer Ausgleichskasse gemäss Artikel 63a Absatz 1 AHVG weitere Aufgaben 
übertragen worden, so können die hierfür erforderlichen Beiträge und auszurichten-
den Leistungen mit Genehmigung des BSV in die Abrechnung einbezogen werden, 
soweit dadurch die Abrechnung nicht erschwert wird.

Einfügen vor dem Gliederungstitel von Ziff. V
Art. 155a Verwaltungsrechnung der Sozialversicherungsanstalten
1 Besteht eine Sozialversicherungsanstalt gemäss Artikel 61 Absatz 1bis AHVG, so hat 
diese für jede ihrer Abteilungen sowie für die gemeinsame übergeordnete Führungs-
organisation eine eigene Bilanz und Verwaltungsrechnung zu führen.
2 Die übergeordnete Führungsorganisation kann an die ihr unterstellten Abteilungen 
nur die Kosten weiterverrechnen, die einen direkten Zusammenhang mit deren Auf-
gaben haben und auch ohne übergeordnete Führungsstruktur entstehen würden.
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3 Kosten für andere Aufgaben sind vom Kanton zu tragen.

Art. 158bis Abs. 1 Bst. bbis 

1 Der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung vergütet den Aus-
gleichskassen:

bbis. 70 Franken für jedes gestellte Konkursbegehren nach Artikel 166 SchKG5 
und 210 Franken für jedes durch einen Entscheid des Konkursgerichts gemäss 
Artikel 268 Absatz 2 SchKG geschlossene Konkursverfahren;

Art. 159 Grundsatz 
Bei den Ausgleichskassen sind jährlich drei Revisionen nach Artikel 68a AHVG mit 
einer separaten Berichterstattung durchzuführen:

a. eine Hauptrevision;
b. eine Abschlussrevision; 
c. eine Prüfung der Informationssysteme.

Art. 160 Umfang
1 Die Revisionen sind in einem dem Geschäftsverkehr der Ausgleichskasse an-
gemessenen Umfang durchzuführen.
2 Die Hauptrevision hat die Prüfung der materiellen Rechtsanwendung, des Abrech-
nungsverkehrs sowie der inneren Organisation der Ausgleichskasse zu umfassen. Sie 
hat im Laufe des Geschäftsjahres zu erfolgen.
3 Die Abschlussrevision hat die Prüfung der Jahresrechnung, der korrekten Zuteilung 
der Kosten auf die übertragenen Aufgaben sowie der gesetzeskonformen Verwendung 
der Verwaltungskostenbeiträge und Zuschüsse nach Artikel 69 Absatz 3 AHVG zu 
umfassen.
4 Die Prüfung der Informationssysteme hat die Beurteilung der Umsetzung der An-
forderungen nach Artikel 72a Absatz 2 Buchstabe b AHVG zu umfassen. Sie kann 
gleichzeitig mit oder unabhängig von einer der anderen Prüfungen erfolgen.
5 Das BSV erlässt entsprechende Weisungen.

Art. 160bis Revisionen der Durchführung von übertragenen Aufgaben
1 Das BSV erlässt Weisungen für die Revisionen der Durchführung der an die Aus-
gleichskassen übertragenen Aufgaben.
2 Die Weisungen für die Revisionen enthalten die Vorgaben für die Berichterstattung.
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Art. 161 Abs. 2–4
2 Zweigstellen, die nicht unter Absatz 1 fallen, aber ebenfalls selbständig Verfügun-
gen ausstellen, müssen jährlich mindestens einmal an Ort und Stelle revidiert werden. 
Der Umfang der Revision richtet sich nach den der einzelnen Zweigstelle übertrage-
nen Aufgaben.
3 Aufgehoben
4 Die Ausgleichskassen entscheiden unter Vorbehalt der Genehmigung des BSV über 
die Anwendung der Absätze 1 und 2 auf die einzelnen Zweigstellen.

Art. 162 Abs. 1
1 Die periodische Arbeitgeberkontrolle nach Artikel 68b AHVG ist grundsätzlich an 
Ort und Stelle durchzuführen. Die mit der Durchführung der Arbeitgeberkontrolle be-
traute Stelle kann auf die Kontrolle an Ort und Stelle verzichten, wenn sie auf elek-
tronischem Weg Zugang hat zu den für die Kontrolle erforderlichen Daten und Un-
terlagen.

Art. 163 Abs. 1 
1 Die mit der Durchführung der Arbeitgeberkontrolle betraute Stelle hat zu prüfen, ob 
der Arbeitgeber die ihm obliegenden Aufgaben richtig erfüllt.  Die Kontrolle hat sich 
auf diejenigen Unterlagen zu erstrecken, welche zur Vornahme dieser Prüfung erfor-
derlich sind.

Gliederungstitel vor Art. 164
III. Anforderungen an die Revisionsstelle und den leitenden Revisor

Art. 164 Grundsatz
Die Anforderungen nach Artikel 68 Absatz 4 AHVG sind in den Artikeln 11n–11q 
der Revisionsaufsichtsverordnung vom 22. August 20076 geregelt.

Art. 165–168
Aufgehoben

Art. 169 Abs. 4 
4 Die Revisionsberichte sind dem BSV in einer von diesem zu bestimmenden Frist 
zuzustellen. Weitere Exemplare gehen direkt an die Zentrale Ausgleichsstelle, an die 
Ausgleichskasse und an ihre Gründerverbände. Die Kontrollberichte sind den Aus-
gleichskassen zuzustellen.
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Gliederungstitel vor Art. 170
IIIa. Kosten der Kassenrevision und der Arbeitgeberkontrollen

Art. 170 Sachüberschrift und Abs. 1
Aufgehoben

Art. 171 Abs. 2
2 Für die Anordnung von Kontrollen gemäss Artikel 72b Buchstabe d AHVG ist das 
BSV zuständig.

Art. 174 Abs. 1 Bst. d, e, i und j
1 Der ZAS obliegen ausser den in Artikel 71 AHVG sowie in den Artikeln 133bis, 
134ter–134quinquies, 149, 154 und 171 dieser Verordnung genannten Aufgaben:

d. die Auswertung der Meldungen gemäss Artikel 140 Absatz 2 sowie des Re-
gisters der laufenden Geldleistungen im Auftrag und nach den Bedürfnissen 
des BSV;

e. die Mitteilung der im Versichertenregister verzeichneten Todesdaten an die 
Ausgleichskassen, sofern die Meldungen Leistungsbezüger betreffen, die im 
Register der laufenden Geldleistungen vermerkt sind; 

i. die Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit gemäss der 
Bundesgesetzgebung über den Datenschutz7, der Cyberrisikenverordnung 
vom 27. Mai 20208 und den Weisungen des Bundesrates vom 16. Januar 
20199 über die IKT-Sicherheit in der Bundesverwaltung betreffend die Regis-
ter, die sie betreibt;

j. die Aufbewahrung der Daten während zehn Jahren ab Erlöschen des letzten 
Leistungsanspruchs; danach werden die Daten vernichtet, sofern sie mit Be-
stimmtheit nicht mehr für später entstehende Leistungen benötigt werden; das 
BSV regelt die Einzelheiten. 

Art. 176 Sachüberschrift und Abs. 1 und 2
Aufsichtsbehörde

1 Die Aufsichtsbehörde nach Artikel 72 AHVG ist das BSV. 
2 Aufgehoben 

Art. 178
Aufgehoben
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Art. 180 Abs. 1, 2 und 4
1 Aufgehoben
2 Im Falle einer kommissarischen Kassenverwaltung gemäss Artikel 72b Buchstabe h 
AHVG bestimmt das BSV nach Anhörung des Kantons beziehungsweise der Grün-
derverbände den Kommissär. Dieser tritt an Stelle des obersten Kassenorgans und des 
Kassenleiters und übernimmt deren sämtliche Pflichten und Befugnisse.
4 Die kommissarische Kassenverwaltung wird aufgehoben, sobald Gewähr für eine 
ordnungsgemässe Durchführung der Aufgaben der Ausgleichskasse besteht. Der 
Kommissär hat dem BSV einen Schlussbericht zu erstatten.

Art. 209quater Kosten für den Zugang zum Register der laufenden Geldleistungen 
und zum Versichertenregister

Die Unfallversicherer und die Militärversicherung nach Artikel 50b Absatz 1 Buch-
staben c und d AHVG entrichten der ZAS eine Gebühr, die die effektiven Kosten des 
Zugangs durch Abrufverfahren zum Register der laufenden Geldleistungen und zum 
Versichertenregister deckt.

Art. 211 Posttaxen und Zahlungsgebühren
1 Die für die Durchführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung bei den Aus-
gleichskassen und der Zentralen Ausgleichsstelle anfallenden Taxen und Gebühren 
für die Postsendungen und Zahlungen im Inland sowie im Rahmen der bilateralen 
Abkommen ins Ausland werden durch den AHV-Ausgleichsfonds finanziert.
2 Die Übernahme der Taxen und Gebühren kann auf die gemäss Artikel 63a AHVG 
übertragenen Aufgaben ausgedehnt werden, sofern sie zusammen mit einem Versand 
nach Absatz 1 abgewickelt werden. Taxen und Gebühren, die nur für diese übertrage-
nen Aufgaben anfallen, müssen durch diese selbst finanziert werden.
3 Das BSV ordnet im Einvernehmen mit den betroffenen Geschäftsbereichen der 
Schweizerischen Post das Nähere.

Art. 211bis Abs. 3 
Aufgehoben

Art. 211quater Abs. 1
1 Der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung vergütet den Aus-
gleichskassen die nach Artikel 68 SchKG10 geleisteten Kostenvorschüsse für die Be-
treibung, sofern der Schuldner für diese nachweislich nicht aufkommt.
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Art. 211quinquies Übernahme der Kosten von Informationssystemen
1 Die Kosten von gesamtschweizerisch anwendbaren Informationssystemen werden 
durch den AHV-Ausgleichsfonds übernommen, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a. Die Informationssysteme bringen für die Durchführungsstellen, die Versi-
cherten oder die Arbeitgeber Erleichterungen beim Vollzug der Aufgaben 
nach Artikel 63 AHVG.

b. Die Informationssysteme dienen dem Informationsaustausch über mehrere 
Durchführungsstellen hinweg. 

c. Die Informationssysteme können durch die ZAS zentral und wirtschaftlich 
entwickelt oder betrieben werden. 

2 Das BSV prüft die Voraussetzungen und entscheidet über die Übernahme der Kosten 
durch den AHV-Ausgleichsfonds. 

II
Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt.

III
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Alain Berset
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr
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Anhang
(Ziff. II)

Änderung anderer Erlasse

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

1. Revisionsaufsichtsverordnung vom 11. August 200711 

Ersatz eines Ausdrucks
Im ganzen Erlass wird «Abschnitt» ersetzt durch «Kapitel». 

Gliederungstitel vor Art. 1
1. Kapitel: Zulassung zur Erbringung von Revisionsdienstleistungen
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 10a
Bisheriger Art. 11

Art. 10b
Bisheriger Art. 12 

Art. 10c
Bisheriger Art. 14

Art. 11

Bisheriger Art. 15 
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Gliederungstitel vor Art. 11a
2. Abschnitt: Zulassung zur Prüfung nach den Finanzmarktgesetzen 

Art. 11a Sachüberschrift
Zulassung

Art. 11h Abs. 1 Bst. d
1 Weiterbildungen nach den Artikeln 11d–11f, einschliesslich solcher unter Nutzung 
neuer Informationstechnologien und Fernkurse, müssen mindestens folgende Krite-
rien erfüllen:

d. Bei virtuell durchgeführten Veranstaltungen wird eine Lernkontrolle durch-
geführt.

Gliederungstitel vor Art. 11m
3. Abschnitt: Zulassung zur Prüfung nach dem Bundesgesetz über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung

Art. 11m Zulassung 
Die Aufsichtsbehörde erteilt Zulassungen an Revisionsunternehmen sowie an leitende 
Prüferinnen und leitende Prüfer für die Prüfung nach den Artikeln 68 und 68a des 
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194612 über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung (AHVG), sofern diese die Voraussetzungen nach den Artikeln 11n–11p er-
füllen. 

Art. 11n Ausreichende Organisation
Ein Revisionsunternehmen ist zur Prüfung nach dem AHVG13 ausreichend organi-
siert, wenn es: 

a. über mindestens zwei zugelassene leitende Prüferinnen oder leitende Prüfer 
mit einer Zulassung nach Artikel 11m verfügt;

b. spätestens drei Jahre nach Zulassungserteilung über mindestens zwei Prüf-
mandate von Ausgleichskassen oder Zweigstellen im Sinne von Artikel 161 
Absätze 1 und 2 der Verordnung vom 31. Oktober 194714 über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung verfügt;

c. die Vorschriften zur Dokumentation und Aufbewahrung der Unterlagen 
nach Artikel 730c OR unabhängig von seiner Rechtsform einhält. 

 

12 SR 831.10
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Art. 11o Fachwissen und Praxiserfahrung 
1 Die leitende Prüferin oder der leitende Prüfer verfügt über das nötige Fachwissen 
und die nötige Praxiserfahrung für die Zulassung zur Prüfung von AHV-Ausgleichs-
kassen und Zweigstellen, wenn sie oder er folgende Nachweise erbringt:

a. 250 Prüfstunden im Rahmen von Hauptrevisionen innerhalb der letzten 
sechs Jahre vor der Einreichung des Zulassungsgesuchs;

b. 200 Prüfstunden im Rahmen von Abschlussrevisionen innerhalb der letzten 
sechs Jahre vor der Einreichung des Zulassungsgesuchs; und

c. 12 Stunden Weiterbildung im Aufgabenbereich von Artikel 68a Absatz 2 
Buchstaben a, b und e AHVG15 innerhalb der letzten drei Jahre vor der Ein-
reichung des Zulassungsgesuchs.

2 Die leitende Prüferin oder der leitende Prüfer verfügt nach der Zulassung weiterhin 
über das nötige Fachwissen und die nötige Praxiserfahrung zur Prüfung, wenn sie oder 
er für die jeweils letzten drei Jahre folgende Nachweise erbringt:

a. durchschnittlich 40 Prüfstunden im Rahmen von Hauptrevisionen und 30 
Prüfstunden im Rahmen von Abschlussrevisionen; und 

b. insgesamt 12 Stunden Weiterbildung im Aufgabenbereich von Artikel 68a 
Absatz 2 Buchstaben a und b AHVG. 

Art. 11p Weiterbildung
Für die Weiterbildung betreffend die Aufgaben gemäss Artikel 68a Absatz 2 Buch-
staben a, b und e AHVG gilt Artikel 11h Absätze 1 Buchstaben b und c sowie 2 und 
3.

Art. 11q Entzug der Zulassung 
1 Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunterneh-
men die Zulassungsvoraussetzungen nach den Artikeln 11n–11p nicht mehr, so kann 
die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. 
2 Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der 
Entzug vorher anzudrohen. 
3 Die Aufsichtsbehörde erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zu-
lassung unverhältnismässig wäre.

Art. 12, 14 und 15
Aufgehoben

Art. 51e Übergangsbestimmungen zur Änderung vom xx.xx.2023
1 Die durch das Bundesamt für Sozialversicherungen nach altem Recht erteilten Zu-
lassungen zur Prüfung nach dem AHVG bleiben gültig und werden von der Aufsichts-
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behörde ins Revisorenregister eingetragen. Nach Ablauf von zwei Jahren werden sie 
automatisch aufgehoben und im Revisorenregister gelöscht, sofern nicht eine Zulas-
sung nach neuem Recht gemäss den Anforderungen nach den Artikeln 11n–11p erteilt 
wird. 
2 Zulassungsgesuche von Revisionsunternehmen sowie von leitenden Prüferinnen und 
Prüfern, die beim Inkrafttreten dieser Änderung vom Bundesamt für Sozialversiche-
rungen nicht entschieden sind, werden von der Aufsichtsbehörde nach neuem Recht 
beurteilt.

2. Verordnung vom 11. September 200216 zum Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts

Art. 18a Elektronischer Datenaustausch
Die Aufsichtsbehörde der jeweiligen Sozialversicherung kann das Format und den 
Kanal der elektronischen Datenübertragung zwischen den Versicherungsträgern und 
den Bundesbehörden regeln. Sie berücksichtigt dabei aktuelle anerkannte Standards. 

Art. 18abis

Bisheriger Art. 18a 

3. Verordnung vom 17. Januar 196117 über die 
Invalidenversicherung

Art. 54 Abs. 3
3 Für die Revision der Rechnungsführung der IV-Stellen sind die Artikel 159 Buch-
staben b und c sowie 160 Absätze 1 und 3–5 AHVV18 sinngemäss anwendbar.

4. Verordnung vom 22. Juni 199819 über den Sicherheitsfonds BVG

Ingress
gestützt auf die Artikel 56 Absätze 3 und 4, 59 Absätze 2 und 3, 59a und 97 Absatz 1 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198220 über die berufliche Alters‑, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVG),
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Art. 12b Finanzierung des Informationsaustauschs zwischen 
Vorsorgeeinrichtungen und der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV

1 Der Sicherheitsfonds erhebt am Ende des Kalenderjahres bei den Vorsorgeeinrich-
tungen, die über die Zentralstelle 2. Säule Anfragen an die Zentrale Ausgleichsstelle 
der AHV gerichtet haben, einen Beitrag zur Deckung der Kosten, die ihm durch die 
Übermittlung von Informationen zu Personendaten von Rentnerinnen und Rentnern 
entstehen.
2 Der Sicherheitsfonds weist die Kosten, die für den Informationsaustausch anfallen, 
separat aus. 

Art. 12c Zahlungen an die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV
Der Sicherheitsfonds zahlt der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV am Ende des Ka-
lenderjahres einen Beitrag zur Deckung der Kosten, die ihr durch die Recherche und 
Lieferung von Personendaten von Rentnerinnen und Rentnern sowie durch die Nut-
zung ihres Informatiksystems für diesen Zweck durch die Zentralstelle 2. Säule ent-
stehen.

Art. 14 Abs. 1bis Beitragssystem
1bis Die anderen Leistungen (Art. 56 Abs. 1 Bst. b, c, d, e, f, g und i BVG) werden 
durch Beiträge aller Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstellt sind, finanziert.

5. Verordnung vom 10. und 22. Juni 201121 über die Aufsicht in der 
beruflichen Vorsorge

Art. 3 Abs 3 Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen
3 Jede Eintragung im Verzeichnis muss die Unternehmens-Identifikationsnummer, 
die Bezeichnung und die Adresse der Einrichtung sowie das Datum der Aufsichts-
übernahmeverfügung enthalten. Jede Eintragung in der Liste muss zudem die Angabe 
enthalten, ob es sich bei der Einrichtung um eine nur in der überobligatorischen Vor-
sorge tätige Vorsorgeeinrichtung, eine Freizügigkeitseinrichtung oder eine Einrich-
tung der Säule 3a handelt.

Art. 6 Abs. 3 Kosten der Oberaufsicht
3 Die Oberaufsichtskommission ermittelt die Kosten, die ihr und ihrem Sekretariat im 
Geschäftsjahr entstanden sind und ordnet sie den jährlichen Aufsichtsabgaben nach 
den Artikeln 7 Absatz 1 und 8 Absatz 1 zu.
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Art. 7 Aufsichtsabgabe für die System- und Oberaufsicht
1 Die Aufsichtsabgabe für die System- und Oberaufsicht über die Aufsichtsbehörden 
deckt die Kosten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariats, soweit diese 
nicht aus dem Ertrag der Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen gedeckt 
sind, sowie die Kosten des Sicherheitsfonds für die Abgabenerhebung bei den 
Vorsorgeeinrichtungen gemäss Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe i BVG. 
2 Sie beträgt höchstens 6 Franken pro Million Franken der Summe der reglementari-
schen Austrittsleistungen aller Versicherten und des mit zehn multiplizierten Betrags 
sämtlicher Renten der dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199322 unterstell-
ten Vorsorgeeinrichtungen, wie sie aus der Betriebsrechnung hervorgehen. 
3 Die Oberaufsichtskommission stellt dem Sicherheitsfonds die zu entrichtenden Auf-
sichtsabgaben spätestens neun Monate nach Abschluss ihres Geschäftsjahres in Rech-
nung. 
4 Aufgehoben
5 Aufgehoben

6. Verordnung vom 18. April 198423 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

Gliederungstitelt vor Art. 17
3b. Abschnitt: Übernahme von Rentnerbeständen und rentnerlastigen 
Beständen

Art. 17 Rentnerlastigkeit
(Art. 52e Abs. 4 und 53ebis BVG)

1 Ein Bestand gilt als rentnerlastig, wenn die Vorsorgekapitalien der Rentnerinnen und 
Rentner, einschliesslich der dazugehörigen technischen Rückstellungen, mindestens 
70 Prozent der gesamten Vorsorgekapitalien des zu übertagenden Bestands betragen. 
2 Der Stichtag für die Beurteilung der Rentnerlastigkeit ist der vereinbarte Zeitpunkt 
der Übernahme.
3 Verantwortlich für die Beurteilung der Rentnerlastigkeit ist der Experte für berufli-
che Vorsorge der übergebenden Vorsorgeeinrichtung. Er berücksichtigt bei der Beur-
teilung der Rentnerlastigkeit die Entwicklung des Bestands, insbesondere absehbare 
Pensionierungen, Invaliditätsfälle und Austritte bis zum vereinbarten Zeitpunkt der 
Übernahme. 
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Art. 17a Ausreichende Finanzierung
(Art. 52e Abs. 4 und 53ebis BVG)

1 Ein Bestand gilt als ausreichend finanziert, wenn das für den Bestand zu übertra-
gende Vorsorgevermögen folgende Werte deckt:

a. das Vorsorgekapital für den zu übertragenden Bestand; 
b. die versicherungstechnischen Rückstellungen für den zu übertragenden Be-

stand; und
c. eine genügende Wertschwankungsreserve. 

2 Die Wertschwankungsreserve des Bestands ist genügend, wenn sie mindestens der 
Wertschwankungsreserve der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung entspricht.
3 Nimmt eine Einrichtung mit separater Berechnung der Wertschwankungsreserve pro 
angeschlossener Arbeitgeber den Bestand als Vorsorgewerk auf, so ist die Wert-
schwankungsreserve des Bestands dann genügend, wenn sie mindestens dem Zielwert 
entspricht, der für jedes angeschlossene Vorsorgewerk von der Einrichtung festgelegt 
wurde  oder eine entsprechende Sicherstellung analog zu jener nach Artikel 58 Absatz 
2 Buchstabe a vorliegt.
4 Der Stichtag für die Beurteilung der ausreichenden Finanzierung ist der vereinbarte 
Zeitpunkt der Übernahme. 
5 Verantwortlich für die Beurteilung der ausreichenden Finanzierung ist der Experte 
für berufliche Vorsorge der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung. Er berücksichtigt 
bei der Beurteilung die Entwicklung des Bestands, insbesondere absehbare Pensio-
nierungen sowie pendente und latente Fälle.
6 Die übernehmende Vorsorgeeinrichtung muss eine neue Beurteilung verlangen, 
wenn zwischen dem Zeitpunkt der Beurteilung der ausreichenden Finanzierung und 
dem Erlass der Verfügung:

a. im Vorsorgekapital und in den versicherungstechnischen Rückstellungen 
des zu übertragenden Bestands eine Änderung von 10 Prozent oder mehr 
eintritt; oder;

b. sich der Deckungsgrad der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung nach Ab-
satz 2 um 10 Prozent oder mehr verändert hat. 

Gliederungstitel vor Art. 18
4. Abschnitt: Versicherungsleistungen

Art. 48 Bewertung
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

Die Aktiven und die Passiven sind nach den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung 
Swiss GAAP FER 26 zu bewerten. Für die für versicherungstechnische Risiken not-
wendigen Rückstellungen ist die aktuelle Berechnung des Experten für die berufliche 
Vorsorge nach Artikel 52e BVG massgebend.
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7. Erwerbsersatzverordnung vom 24. November 200424 

Art. 42 Anwendbare Bestimmungen
Soweit im EOG und in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt wird, gelten 
die Vorschriften des Vierten und des Sechsten Abschnitts sowie die Artikel 34–43 
und 205–212bis AHVV25 sinngemäss.
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